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Fördergegenstände, Zuwendungsempfänger und Zuwendungshöhen 
  

Antragstellung ausschließlich über 
den Aufgabenträger der 

öffentlichen Abwasserbeseitigung 
an die Bewilligungsstelle

(3.1) (3.2)

2.1 Trinkwasserversorgung

Baumaßnahmen zur 
Verbesserung der 

Versorgungssicherheit von 
Anlagen zur öffentlichen 
Trinkwasserversorgung - 

Einzelfälle

Zinsverbilligung von Darlehen für 10 
Jahre um bis zu 4,5 % pro Jahr       

(max. 2 tilgungsfreie Jahre)          
(5.2.1)

Kläranlagen ≥ 5.000 EW

Zinsverbilligung von Darlehen für 10 
Jahre um bis zu 4,5 % pro Jahr       

(max. 2 tilgungsfreie Jahre)          
(5.2.1)

Kläranlagen ≤ 5.000 EW Zuschuss (Festbetrag)  150 EUR/EW  
(5.2.4)

Neuerrichtung von 
Kleinkläranlagen mit 

biologischer Reinigungsstufe

Zuschuss (Festbetrag)          
Grundförderung 1.500 EUR (4EW) ,   
je weiterer EW 150 EUR     (5.2.3 a)   

Zuschuss (Festbetrag)          
Grundförderung 1.500 EUR (4EW) ,   
je weiterer EW 150 EUR     (5.2.3 a)   

Nachrüstung einer vorhandenen 
Kleinkläranlge mit einer 

biologischer Reinigungsstufe

Zuschuss (Festbetrag)          
Grundförderung 1.000 EUR (4EW) ,   
je weiterer EW 150 EUR     (5.2.3 b)   

Zuschuss (Festbetrag)          
Grundförderung 1.000 EUR (4EW) ,   
je weiterer EW 150 EUR     (5.2.3 b)   

Zuschlag bei weitergehenden 
Reinigungsanforderungen

Zuschuss (Festbetrag)          
Grundförderung 300 EUR (4EW) ,     

je weiterer EW 50 EUR          (5.2.3 c) 

Zuschuss (Festbetrag)          
Grundförderung 300 EUR (4EW) ,     

je weiterer EW 50 EUR          (5.2.3 c) 

Neubau oder Ertüchtigung von 
privaten Kleinkläranlagen

Beratungs- und 
Organisationsleistungen bei der 

Förderung von privaten 
Kleinkläranlagen

Zuschuss (Festbetrag)             
7,5 % der Zuwendung              
für die jeweilige Anlage             

(5.2.3 d)

2.4

Neubau oder Ertüchtigung von 
Misch- oder 

Schmutzwasserkanälen und 
Sonderbauwerken

Neubau oder Ertüchtigung von 
Schmutzwasser- und sog. 

Bürgermeisterkanälen sowie 
von Sonderbauwerken

Zuschuss (Festbetrag) 150 EUR je 
neu angeschlossener Einwohner 

zzgl.Zinsverbilligung von Darlehen für 
10 Jahre um bis zu 4,5 % pro Jahr    

(max. 2 tilgungsfreie Jahre)          
(5.2.1/5.2.2)

2.5
Hochwasserschadensbeseitigung 

an Wasserversorgungs- und 
Abwasseranlagen

Sofortmaßnahmen sowie 
Instandsetzungs- u. 

Ersatzmaßnahmen an 
Wasserversorgungs- und 

Abwasseranlagen

Anteilsfinanzierung bis zu 100 %      
nur bei ereignisbezogenen Erlass des 

SMUL (5.2.5)

Bauherren der Kleinkläranlagen 
(Grundstückseigentümer oder 

Erbbauberechtigte) 

Zuwendungsempfänger

2.3

übergreifende Regelungen zum Fördersatz keine Ausnahmen

Neubau oder Ertüchtigung von 
öffentlichen oder privaten 

Kleinkläranlagen

RL 
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Nr.

Neubau oder Ertüchtigung von 
Kläranlagen2.2

Gemeinden, Verwaltungsverbände, 
Zweckverbände im Rahmen ihrer 
Verpflichtung als Aufgabenträger 

der Wasserversorgung oder 
AbwasserbeseitigungFörderschwerpunkt Fördergegenstand

SMUL Ref. 41


